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Kommunalwahlen im Lande Hessen am 14. März 2021 

Ausscheiden und Nachrücken von Bewerbern 

 

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Kreisstadt Eschwege am 22.04.2021 haben die am 14.03.2021 gewählten Bewerber am 

22.04.2021 mit sofortiger Wirkung auf ihr Mandat verzichtet: 

 

Für den Wahlvorschlag der CDU: Herr Thomas Große, Herr Klaus Wolf und Herr Stefan 

Happel, 37269 Eschwege, 

 

für den Wahlvorschlag der GRÜNEN: Herr Siegfried Fiegenbaum, 37269 Eschwege,  

 

für den Wahlvorschlag der SPD: Frau Eva Eisenträger, 37269 Eschwege, 

 

für den Wahlvorschlag der FWG: Frau Patricia Hölzel, 37269 Eschwege. 

 

Es rücken folgende Bewerber als Vertreter in die Stadtverordnetenversammlung der 

Kreisstadt Eschwege nach: 

 

Für den Wahlvorschlag der CDU: Frau Elisa Rabe-Bartels, Herr Claus Hartmann und Frau 

Joana Wöhl, 37269 Eschwege, 

 

für den Wahlvorschlag der GRÜNEN: Herr Jakob Mayer, 37269 Eschwege,  

 

für den Wahlvorschlag der SPD Frau Katrin Rabe, Eschwege, 

 

für den Wahlvorschlag der FWG Herr Andreas Hölzel, Eschwege. 

 

Gem. § 34 Abs. 4 i. V. mit § 25 KWG kann gegen diese Feststellung jede/r Wahlberechtigte 

für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung binnen einer Ausschlussfrist von 2 Wochen 

vom Tage dieser Bekanntmachung an bei der Gemeindewahlleiterin der Kreisstadt 

Eschwege, Obermarkt 22, 37269 Eschwege, Einspruch erheben. 

 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend 

macht, ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, mindestens 

jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen 

mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. 

 

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleiterin einzureichen und 

innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist 

können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 

 

Eschwege, den 28.04.2021 

 

Die Gemeindewahlleiterin gibt öffentlich bekannt: 



 

Seite 2 zum Schreiben vom 28.04.21 
 

 Die Gemeindewahlleiterin  

 der Kreisstadt Eschwege 

 

 gez. Herzog-Meister  


